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Originalien

In der Bundesrepublik Deutschland 
hat sich die Anzahl forensisch unter-
gebrachter Patienten seit 1993 na-
hezu verdoppelt [1, 2, 3, 4], was ver-
schiedentlich in dramatisierender 
Weise kommentiert wurde („Maß-
regelvollzug vor dem Kollaps“, Han-
noversche Allgemeine Zeitung, 
22.05.04; taz-magazin, 03.09.05). Als 
mögliche Ursachen dieser Entwick-
lung werden vor allem eine verän-
derte Rechtsprechung, eine kompro-
misslosere Haltung der Politik ge-
paart mit entsprechender Medienauf-
bereitung, eine selbstkritischere Gut-
achter- und Behandlungspraxis, eine 
Verschiebung von allgemeinpsychia-
trischen Patienten in die forensische 
Psychiatrie sowie eine zunehmende 
Straffälligkeit psychisch Kranker dis-
kutiert [5, 6]. Insbesondere werden 
für die zunehmende Belastung des 
Maßregelvollzugs Gesetzesände-
rungen verantwortlich gemacht, die 
seit Anfang 1998 eingeleitet wurden 
[7]. Es ist jedoch bisher nicht unter-
sucht worden, ob es sich bei der Be-
standserhöhung um einen generellen 
Trend handelt, von dem alle Bundes-
länder gleichermaßen betroffen sind 
oder ob unterschiedliche Entwicklun-
gen vorliegen.

Ein systematischer Vergleich der Entwick-
lungen in den Bundesländern ist ein ers-
ter, aber notwendiger Schritt, um mög-
liche Handlungsspielräume zur Beein-

flussung der Bestandsentwicklung erken-
nen zu können. Falls sich unterschiedliche 
Entwicklungen zeigen, kann dies Anlass 
sein, die jeweils bestehenden Strukturen 
zu überdenken, bzw. gezielte Hypothesen 
zu den Ursachen unterschiedlicher Ent-
wicklungen zu entwickeln und zu über-
prüfen. Die Prüfung von Hypothesen zu 
möglichen Ursachen differierender Be-
standsentwicklungen würde den Rahmen 
der vorliegenden Untersuchung überstei-
gen. Ziel des vorliegenden Beitrages ist zu-
nächst die Klärung der Frage, ob und in 
welchem Ausmaß in den einzelnen Bun-
desländern unterschiedliche Entwicklun-
gen vorliegen.

Die folgende explorative Datenanalyse 
bezieht sich ausschließlich auf den Maß-
regelvollzug nach § 63 StGB. Der Grund 
hierfür ist, dass die Anordnung einer 
Maßregel nach § 63 StGB zwar durch die 
bundesweit einheitliche Rechtsgrundlage 
des Strafgesetzbuches erfolgt, der Vollzug 
der Maßregel aber im Verantwortungs-
bereich der Länder liegt. Zudem ist die-
se Maßregel zeitlich unbestimmt. In je-
dem Einzelfall erfolgt eine in der Regel 
jährliche Entscheidung über die Fortdau-
er oder Aussetzung der Maßnahme. Ver-
änderungen in der Anwendung und Voll-
zugspraxis des § 63 StGB (in Form von 
häufigeren Anordnungen und/oder län-
gerer Verweildauer und/oder selteneren 
Aussetzungen) haben deshalb nachhal-
tigere Auswirkungen auf die Bestands-
entwicklung forensischer Patienten als 
eine steigende Unterbringungsrate nach 

§ 64 StGB, da in diesen Fällen durch die in 
der Regel maximale 2-jährige Unterbrin-
gungsdauer der Bestand sich in kürzerer 
Zeit wieder auf ein bestimmtes Niveau 
einpendeln dürfte.

Es werden die folgenden Auswer-
tungen dargestellt:
F		Vergleich der durchschnittlichen Be-

stands- und Aburteilungsraten der 
Jahre 1993 bis 2003 in den einzelnen 
Ländern,

F		Vergleich der Länder hinsichtlich der 
Veränderungen der Aburteilungen 
und der Bestände im Verlauf von 10 
Jahren seit 1993,

F		Divergenz oder Konvergenz der Ent-
wicklungen (Haben sich in der Zeit 
von 1993 bis 2003 die Bundesländer 
eher auseinander entwickelt oder an-
genähert?),

F		Zusammenhang der Bestands-, Abur-
teilungs- und Kriminalitätsraten,

F		Vergleich der „Kompensationsleistun-
gen“ der Länder im Beobachtungs-
zeitraum.

Methode

Datenbasis

Es wurden jahres- und länderbezogene 
Daten des Statistischen Bundesamtes zu 
Bestand und Aburteilungen verwendet 
[8]. Daten für die Jahre seit 1993 liegen 
nur für das frühere Bundesgebiet vor. Die 
„neuen“ Bundesländer konnten deshalb 
nicht berücksichtigt werden. Stichtag für 
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die Bestände und Aburteilungen ist der 
31. Dezember eines Jahres. Die Berech-
nungen beziehen sich auf den Zeitraum 
bis 2003, da neuere Daten zu den Abur-
teilungsraten zum Zeitpunkt der Unter-
suchung noch nicht vorlagen. Bestands-
daten bis einschließlich 2005 sind in den 
Einzeldiagrammen der Länder enthalten 
(.	Abb. 1). Es ist ersichtlich, dass die Be-
standsentwicklungen bis 2003 sich in den 
meisten Ländern bis zum Jahre 2005 li-
near fortsetzen. Es wird deshalb davon 
ausgegangen, dass die Entwicklungen bis 
2003 auch repräsentativ für die beiden fol-
genden Jahre sind.

Die Rate der Gewaltkriminalität für 
die „alten“ Bundesländer wurde der Po-
lizeilichen Kriminalstatistik für die Jahre 
1993 bis 2003 entnommen. Die allgemei-
ne Kriminalitätsrate ist in der BRD im ge-
nannten Zeitraum insgesamt um 4% ge-
sunken. Steigerungen waren jedoch in 
Rheinland-Pfalz (17%), im Saarland (12%), 
in Nordrhein-Westfalen (6%) und in Ber-
lin (2%) zu verzeichnen.

Für die Unterbringung gemäß 
§ 63 StGB ist die Entwicklung der allge-
meinen Kriminalität wahrscheinlich we-
niger bedeutsam, obwohl eine gewisse 
Koppelung der allgemeinen Kriminali-
tät mit der Kriminalität bei psychischen 
Erkrankungen angenommen wird [10]. 
Ausschlaggebender dürfte die Entwick-
lung der Gewaltkriminalität sein, da für 
die Unterbringungsvoraussetzungen nach 
§ 63 StGB ein ausreichendes Maß an „Er-
heblichkeit“ der Straftaten erreicht wer-
den muss. Die Gewaltkriminalität steigt 
im Unterschied zur allgemeinen Krimi-
nalität an, von 1993 bis 2003 in der BRD 
insgesamt um 25%. Diese Erhöhung ist 
im Wesentlichen auf eine vermehrte An-
zahl von angezeigten Körperverletzungs-
delikten zurückzuführen. Schwere Straf-
taten „gegen das Leben“ gehen insgesamt 
zurück [11].

Vergleichsgrundlage

Zum Vergleich der Länder untereinan-
der wurden die absoluten Daten auf je 
100.000 Einwohner (EW) bezogen. Da-
bei wurden die ebenfalls jahresbezo-
genen Angaben zur Einwohnerzahl der 
Länder des Statistischen Bundesamtes 
verwendet.

Zusammenfassung · Summary
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Zusammenfassung
Hintergrund.  Die forensische Psychiatrie ist 
mit einem stetigen Belegungsanstieg kon-
frontiert. Bisher wurde nicht untersucht, ob 
und in welchem Maße sich die Bundeslän-
der in der Entwicklung des Maßregelvollzugs 
unterscheiden. Unterschiedliche Entwicklun-
gen könnten auf Steuerungsmöglichkeiten 
hinweisen.
Methode.  Ausgangsmaterial sind jahres-
bezogene Daten des Statistischen Bundes-
amtes zum Maßregelvollzug nach § 63 StGB. 
Beobachtungszeitraum sind die Jahre 1993 
bis 2003.
Ergebnisse.  Es zeigen sich deutliche Unter-
schiede zwischen den Ländern in allen unter-
suchten Maßen (Aburteilungs-/Inzidenz- und 
Bestands-/Prävalenzraten, Zuwachs der Ab-

urteilungen und der Bestände, Kompensa-
tions-/Entlassraten der Länder im Quer- und 
Längsschnitt). Die Unterschiede zwischen 
den Ländern nahmen im Beobachtungszeit-
raum zu.
Schlussfolgerungen.  Die trotz der for-
mal einheitlichen Rechtsgrundlagen diver-
gierenden Entwicklungen in den Bundeslän-
dern weisen auf Handlungsspielräume zur 
Steuerung der Entwicklungstrends im Maßre-
gelvollzug hin. Mögliche Ursachen der diver-
gierenden Entwicklungen werden diskutiert.

Schlüsselwörter
Maßregelvollzug · Forensische Psychiatrie · 
Entwicklungen der Bundesländer · Inzidenz · 
Prävalenz

Forensic psychiatry in Germany. Comparison of different 
trends of expansion in the different states of Germany

Summary
Background.  German forensic psychiatric 
hospitals are confronted with a continuous-
ly increasing number of mentally disordered 
offenders. It has not yet been studied wheth-
er and to what extent this increase varies be-
tween individual states of the German repub-
lic. Variability would indicate possibilities of 
regulation.
Methods.  We analyzed annual data from the 
Federal German Office of Statistics on hospi-
tal treatment orders (Paragraph 63 German 
penal code; incidence) and capacity/occu-
pancy of forensic hospitals (prevalence). The 
observation period included the period from 
1993 to 2003.
Results.  There were noticeable differences in 
all cross-sectional and longitudinal measures 

(rates of sentencing/incidence and occupan-
cy/prevalence, slope of incidence growth and 
prevalence, rates of balancing/discharging). 
Differences between the federal states in-
creased over the period under observation.
Conclusions.  Divergent trends of the Ger-
man states despite common statutory foun-
dations are indicative of options to control 
the increase in mentally disordered offend-
ers. Possible causes of the divergent trends 
are discussed.

Keywords
Mentally disordered offenders · Forensic 
psychiatry · Trends in German federal states · 
Incidence · Prevalence
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Abb. 1 8 Prävalenz/Bestand der Patienten im Maßregelvollzug nach § 63 StGB je 100.000 Einwohner, „alte“ Bundesländer, 1993–2005
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Ermittlung der Aburteilungs- und 
Bestandsraten 1993 und 2003

Um natürliche Schwankungen sowie 
mögliche Ungenauigkeiten in den Da-
tenreihen auszugleichen, wurden als Aus-
gang- (1993) und Endzeitpunkte (2003) 
des Beobachtungszeitraumes die „theo-
retischen“ Bestands- bzw. Aburteilungs-
raten verwendet, die durch die jeweiligen 
Anpassungsgeraden für diesen Zeitraum 
gegeben sind. Die Berechnung der An-
passungsgeraden erfolgte mit dem Statis-
tikprogramm STATISTICA, ebenso die 
Berechnung der der Produkt-Moment-
Korrelationen (Version ‚99; Statsoft. Inc, 
1999).

Datenlage in Niedersachsen

Die Rechtspflegestatistik des Statisti-
schen Bundesamtes berichtet für das 
Land Niedersachsen in den Jahren 1993 
und 1994 extrem niedrige Aburteilungs-
zahlen (§ 63 StGB). Diese Zahlen (4 bzw. 
9 Aburteilungen absolut) sind sowohl im 
zeitlichen Verlauf in Niedersachsen (1991 
und 1992 jeweils 32 Aburteilungen, 1995 
bis 1997: 28, 47 und 89 Aburteilungen) als 
auch im Vergleich mit dem Durchschnitt 
der anderen Bundesländer nicht realis-
tisch und sind wahrscheinlich auf Beson-
derheiten der Datenerfassung in diesen 
Jahren zurückzuführen. Die Angaben für 
die Jahre 1993 und 1994 in Niedersachsen 
wurden deshalb durch Schätzungen er-

setzt. Dabei wurde folgendermaßen vor-
gegangen:

Die durchschnittliche Aburteilungsrate/
100.000 EW für alle Länder mit Ausnah-
me Niedersachsen wurde für die Jahre 
1995 bis 2003 berechnet, ebenso die ent-
sprechende Rate für Niedersachsen. Für 
diesen Zeitraum lag die Aburteilungsrate 
in Niedersachsen um 0,058 unterhalb der-
jenigen aller anderen Länder. Die durch-
schnittliche Aburteilungsrate aller ande-
ren Länder für 1993 und 1994 (0,815 und 
0,876) wurden um 0,058 verringert und 
als Schätzungen für die Aburteilungsra-
te Niedersachsens in den Jahren 1993 und 
1994 verwendet (0,757 und 0,818).

Datenlage in Rheinland-Pfalz

Für 2000 und 2001 liegen keine Anga-
ben zu Aburteilungen vor, das Statistische 
Bundesamt hat für diese Jahre die Daten 
aus 1999 eingesetzt. Diese Angaben wur-
den verwendet.

Berechnung der 
Kompensationsleistung

Als Maß für die „Kompensationsleistun-
gen“ wurde die Differenz zwischen der 
Summe der Aburteilungen von 1994 bis 
2003 und dem tatsächlichen Bestandszu-
wachs in diesem Zeitraum gebildet. Der 
Bestandzuwachs wurde dadurch ermit-
telt, dass zum Ausgangswert jedes Bun-
deslandes (Bestand im Jahr 1993) die jähr-

lichen Bestandszuwächse bis einschließ-
lich 2003 summiert wurden.

Ergebnisse

Durchschnittsvergleich 1993–2003

In .	Tab. 1 sind die durchschnittlichen 
Aburteilungs-, Bestands- und Gewaltkri-
minalitätsraten für den Zeitraum 1993–
2003 bezogen auf je 100.0000 Einwohner 
der 11 „alten“ Bundesländer dargestellt. 
Da die Annahme plausibel erscheint, 
dass Aburteilungsrate und Bestand zu-
sammenhängen, sind die Länder entspre-
chend der Anzahl der Aburteilungen auf-
steigend geordnet.

Es zeigen sich erhebliche Unterschiede 
in der Aburteilungs- wie auch in der Be-
standsrate. So wurde im Durchschnitt 
des 11-Jahres-Zeitraumes im Saarland fast 
dreimal häufiger eine Maßregel verhängt 
als in Schleswig-Holstein. Das Saarland 
hat auch die höchste Bestandsrate aller 
Bundesländer, sie ist mehr als doppelt so 
groß wie diejenige Hamburgs.

Veränderungen 1993–2003

Bestandsveränderungen
Die folgende Längsschnittbetrachtung soll 
zwei Fragen klären:
1.  Liegt ein stetiger oder sprunghafter 

Anstieg der Bestände in den Ländern 
vor? Falls tatsächlich in erster Li-
nie Gesetzesänderungen seit Anfang 

Tab. 1  Gewaltkriminalitätsrate, Aburteilungen nach § 63 StGB und Patientenbestand von 11 Bundesländerna

  SH NW HE HH NI BW RP HB BE BY SL

Aburteilungsrate („Inzidenz“) 0,63 0,70 0,82 0,97 0,99 1,01 1,16 1,20 1,51 1,59 1,72

Bestandsrate („Prävalenz“) 7,07 5,36 4,63 3,64 6,63 4,40 5,74 7,19 7,22 5,26 8,09

Gewaltkriminalitätsrate 220 229 212 541 211 151 182 521 608 148 208
aMittelwerte 1993–2003 pro 100.000 Einwohner.
SH Schleswig-Holstein, NW Nordrhein-Westfalen, HE Hessen, HH Hamburg, NI Niedersachsen, BW Baden-Württemberg, RP Rheinland-Pfalz, HB Bremen, BE Berlin, BY 
Bayern, SL Saarland.

Tab. 2  Zunahme der Aburteilungsraten, 1993–2003

  SH NW HH HE BW SL NI BY RP HB BE

Aburteilungsrate 1993 0,60 0,63 0,88 0.69 0,88 1,28 0,66 1,23 0,65 0,54 0,82

Zunahmea bis 2003 0,06 0,14 0,16 0,26 0,27 0,53 0,67 0,72 1,00 1,32 1,38

Prozentuale Zunahmeb 10,1 22,1 18,1 37,8 30,8 41,5 102,3 58,3 152,9 245,8 167,5
aAbsolut in 10 Jahren und je 100.000 EW; bbezogen auf Aburteilungsrate 1993.
SH Schleswig-Holstein, NW Nordrhein-Westfalen, HE Hessen, HH Hamburg, NI Niedersachsen, BW Baden-Württemberg, RP Rheinland-Pfalz, HB Bremen, BE Berlin, BY 
Bayern, SL Saarland.

597Der Nervenarzt 5 · 2008  | 



1998 den Bestandszuwachs bedingen, 
müsste nach 1998 eine Steigerung des 
Zuwachses zu beobachten sein.

2.  Sind die Unterschiede der Länderbe-
stände im Jahr 2003 auf unterschied-
liche Ausgangsbestände (1993) bei 
gleichen oder ähnlichen Zuwachsra-
ten zurückzuführen oder liegen un-
terschiedliche Zuwachsraten vor? 
 Diese Frage zielt auf eine mögliche 
Divergenz der Entwicklungstrends in 
den Ländern ab.

Die Bestandskurven der BRD insgesamt 
und der einzelnen Bundesländer im Un-
tersuchungszeitraum (ergänzt um die Jahre 
2004 und 2005) zeigt .	Abb. 1. Jede Ein-
zelgrafik enthält die jeweilige Anpassungs-
gerade für die Datenreihen 1993 bis 2003.

Linearer oder beschleunigter Anstieg?  
Eine relativ stetige Entwicklung zeigen die 
Bundesländer Baden-Württemberg, Hes-
sen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 
sowie Schleswig-Holstein. Eine Beschleu-
nigung des Zuwachses zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt ist bei diesen Ländern nicht 
erkennbar. Die Annahme, dass Gesetzes-
änderungen in den Jahren seit 1998 zu ei-
ner drastischen Erhöhung oder einer Be-
schleunigung des Bestandszuwachses ge-
führt hätten, lässt sich aufgrund der Be-
standsentwicklung dieser Länder nicht 
belegen. In Bayern könnte am ehesten 
von einer exponenziell beschleunigten 
Bestandsentwicklung gesprochen wer-
den, die im Jahr 2001 einsetzt.

Größere Sprünge im Bestandsver-
lauf zeigen die drei Stadtstaaten (2. Rei-
he in .	Abb. 1), Rheinland-Pfalz und das 
Saarland. Abweichungen von einer line-
aren Entwicklung zeigen also vor allem 
die kleineren Länder, was wahrscheinlich 
auch durch die niedrigeren absoluten Be-
standszahlen bedingt ist. Die Entwicklun-
gen dieser Länder sind jedoch so unein-
heitlich, dass auch bei ihnen nicht auf ei-
nen übergeordneten Faktor geschlossen 
werden kann, der die Bestandsentwick-
lung bestimmen würde. Als Beleg für eine 
Zuwachssteigerung durch Gesetzesände-
rungen ab 1998 könnte allenfalls die Ent-
wicklung in Hamburg gelten.

Ausgangsbestand 1993 und Bestands-
entwicklungen. Anfangs- (1993) und 

Endbestand (2003) wurden anhand der 
Anpassungsgeraden bestimmt. Es ergab 
sich weder eine signifikante Korrelation 
zwischen den Beständen im Jahr 1993 und 
den Beständen des Jahres 2003 (r=0,35, 
p=0,30) noch eine signifikante Korrelati-
on zwischen den Beständen im Jahr 1993 
und der Steilheit des jeweiligen Anstiegs 
(r=−0,14, p=0,68). Die Ausgangssituati-
on des Jahres 1993 ist also nicht prädik-
tiv für die Bestände der Länder im Jah-
re 2003. In allen Ländern fand zwar ein 
Bestandszuwachs seit 1993 statt, die Ent-
wicklungen bis 2003 verliefen jedoch sehr 
unterschiedlich. So hatte Schleswig-Hol-
stein ursprünglich den höchsten Bestand 
aller Länder, lag 2003 aber im „Mittelfeld“. 
Umgekehrt verlief die Entwicklung in Ba-
den-Württemberg: 1993 noch im mittle-
ren Bereich, hatte es 2003 den niedrigsten 
Bestand aller Bundesländer. Auch Län-
der mit ähnlichem Anfangsbestand (z. B. 
Rheinland-Pfalz, Bremen, Saarland) hat-
ten ganz unterschiedliche Zuwächse zu 
verzeichnen (.	Abb. 1) Den gerings-
ten Zuwachs im forensischen Patien-
tenbestand im 10-Jahres-Zeitraum hat-
te Baden-Württemberg (plus 1,9 Plätze/
100.000 EW), den größten Berlin (plus 
8,5 Plätze/100.000 EW).

Veränderungen der Aburteilungen
Die Aburteilungen gemäß § 63 StGB wei-
sen aufgrund der niedrigen absoluten Ra-
ten größere Schwankungen auf als die Be-
standszahlen. Auch bei den Aburteilungen 
zeigten sich keine einheitlichen nichtline-
aren Entwicklungen.

In allen Ländern stieg die Aburteilungs-
rate zwar im Verlaufe der 10 Jahre an, al-
lerdings in recht unterschiedlichem Aus-
maß. Eine nahezu gleich bleibende Abur-
teilungsrate (plus 0,06/100.000 EW) weist 
Schleswig-Holstein auf, die stärkste Zu-
nahme zeigt Berlin (plus 1,4/100.000 EW). 
Auch die drei bevölkerungsreichsten Län-
der Nordrhein-Westfalen, Bayern und 
Baden-Württemberg unterscheiden sich 
deutlich. .	Tab. 2 zeigt die Zunahme der 
Aburteilungen.

Es besteht kein signifikanter Zusam-
menhang zwischen der Aburteilungsra-
te des Jahres 1993 und der im Jahre 2003 
(r=0,43, p=0,18), die Länder weisen also 
unterschiedliche Entwicklungen der Ab-
urteilungsraten auf. Auch der Zusam-

menhang zwischen der Aburteilungsrate 
des Jahres 1993 und der Steilheit des Zu-
wachses ist nicht signifikant (r=−0,05, 
p=0,89), d. h. Länder mit ursprünglich 
geringerer Aburteilungsrate haben keine 
überproportionalen Steigerungen zu ver-
zeichnen und umgekehrt.

Divergenz oder Konvergenz 
der Entwicklungen?

Bei der Betrachtung der durchschnitt-
lichen Bestandszuwächse und Aburtei-
lungen stellt sich die Frage, ob sich die 
Länder im Laufe der Zeit eher angeglichen 
oder eher auseinander entwickelt haben. 
Um diese Frage zu beantworten, wurden 
als Variabilitätsmaße die Standardabwei-
chungen der Bestands- und Aburteilungs-
raten der Länder für jedes der Jahre 1993 
bis 2003 berechnet. Um Bestands- und 
Aburteilungsentwicklungen miteinander 
vergleichen zu können, wurden die Stan-
dardabweichungen z-transformiert.

Den Verlauf der Standardabwei-
chungen für die genannten Jahre sowie die 
entsprechenden Anpassungsgeraden zeigt 
.	Abb. 2. Die Unterschiede zwischen den 
Ländern nehmen zwar während des Be-
obachtungszeitraumes punktuell zu und 
ab, im Gesamttrend wurden sie jedoch 
größer. Dass die zunehmende Divergenz 
in fast gleichem Maße auf Aburteilungs- 
wie Bestandsraten zutrifft, ist den ähn-
lichen Steigungen der Anpassungsgera-
den zu entnehmen.

Zusammenhang der 
Bestands-, Aburteilungs- und 
Gewaltkriminalitätsraten

Schon beim Vergleich der Zeilen in 
.	Tab. 1 fällt auf, dass kein einfacher li-
nearer Zusammenhang zwischen den 
Durchschnittsraten der Gewaltkriminali-
tät, der Aburteilungen und der Bestände 
zu bestehen scheint. So ist das Land mit 
der niedrigsten durchschnittlichen Abur-
teilungsrate (Schleswig-Holstein) unter 
den Ländern mit den höchsten Bestands-
raten (Saarland, Berlin, Bremen, Schles-
wig-Holstein). Dieser Eindruck wird da-
durch bestätigt, dass alle Korrelationen 
zwischen den Datenreihen nicht signifi-
kant sind (Kriminalitätsrate und Abur-
teilungen: r=0,15, p=0,66; Aburteilungen 
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und Bestand r=0.41, p=0,21; Kriminali-
tätsrate und Bestand r=0,11, p=0,74). Die 
Höhe der Bestände ist also nur zum Teil 
von der Höhe der Aburteilungsraten be-
stimmt. Ebenso hängt die Aburteilungsra-
te nur unwesentlich mit der Gewaltkrimi-
nalitätsrate zusammen. Auch die hohen 
Gewaltkriminalitätsraten der Stadtstaaten 
schlagen sich nicht in entsprechend er-
höhten Aburteilungsraten nieder.

Kompensation durch Entlassungen

In .	Abb. 3 ist für jedes Land die Summe 
der Aburteilungen von 1994 bis 2003 dar-
gestellt (breitere helle Säulen). Diese Sum-
men stellen den Gesamt-Input des jewei-
ligen forensischen Systems dar, d. h. al-
le Neuzugänge, mit der die forensischen 
Einrichtungen im Untersuchungszeit-
raum umzugehen hatten („Aburteilungs-
druck“). Im hypothetischen Fall, dass im 
Verlauf der 10 Jahre kein Patient entlassen 
worden wäre und auch keine Bestandsre-
duktion durch Todesfälle oder andere Um-
stände stattgefunden hätte, wäre der Be-
standszuwachs eines Landes identisch mit 
der jeweiligen Anzahl aller Neuzugänge.

Als Maß für die „Kompensationsleis-
tungen“ wurde die Differenz zwischen der 
Summe der Aburteilungen und dem tat-
sächlichen Bestandszuwachs gebildet. Es 
ist anzunehmen, dass die „Kompensations-
leistung“ (schraffierte Säulen in .	Abb. 3) 
vor allem die Summe der Entlassungen im 
Untersuchungszeitraum beinhaltet, aber 
auch zu einem nicht bestimmbaren Anteil 
Todesfälle, Verlegungen in den Strafvoll-
zug oder andere Umplatzierungen. Dem 
Bestandszuwachs jedes Landes entspricht 
in .	Abb. 3 der Abstand zwischen den 
Enden der beiden Säulen.

Es ist erkennbar, dass die Länder im 
Beobachtungszeitraum mit unterschied-
lichem Zugangsdruck konfrontiert wa-
ren und mit unterschiedlichen Kompen-
sationen reagierten. Obwohl z. B. in Nor-
drhein-Westfalen weniger als die Hälfte 
der Aburteilungen Bayerns zu verzeich-
nen war, nahm der Bestand an foren-
sischen Patienten in Nordrhein-Westfalen 
um 4,1/100.000 EW zu, in Bayern aber – 
bedingt durch eine etwa 4fache Entlassra-
te – nur um 2,9/100.000 EW.

Auch wenn man Länder mit ähnlichem 
„Aburteilungsdruck“ vergleicht, sind die 

Unterschiede deutlich: So zeigt z. B. Nie-
dersachen bei einem mit Baden-Würt-
temberg nahezu identischen „Aburtei-
lungsdruck“ eine deutlich geringere Kom-
pensation und damit einen größeren Be-
standszuwachs. Bayern hat im Untersu-
chungszeitraum die größte, Nordrhein-
Westfalen die geringste Kompensations-
leistung erbracht. Bei „gut durchschnitt-
licher“ Kompensation und durchschnitt-
licher Aburteilungslast hat Baden-Würt-
temberg den geringsten Zuwachs an fo-
rensischen Behandlungsplätzen zu ver-
zeichnen. Der Bestand nahm hier lediglich 
um 1,6 Patienten je 100.000 EW zu. Deut-
lich andere Entwicklungen zeigen z. B. das 
Saarland und Berlin, hier kamen im Zeit-
raum von 10 Jahren trotz guter Kompen-
sation 7,5 bzw. 7,8 Behandlungsplätze auf 
100.000 EW dazu. In diesen Ländern 
konnte der Zuweisungsdruck in Form 
vermehrter Aburteilungen wahrscheinlich 
nicht mehr durch eine Steigerung der Ent-
lassungen kompensiert werden.

Betrachtet man die Kompensations-
/Entlassrate im Längsschnitt, lassen sich 
Entwicklungstrends in den Entlassra-
ten der einzelnen Länder bestimmen. 
Die Auswertung ergab, dass vier Länder 
(Bremen, Berlin, Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz) im 10-Jahres-Zeitraum eine 
ansteigende, drei Länder (Baden-Würt-
temberg, Saarland, Bayern) nahezu gleich 
bleibende und vier Länder (Schleswig-
Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen, 

Hamburg) rückläufige Kompensations-/
Entlassraten zeigten.

Diskussion

Die Analyse der vorliegenden Daten er-
gab keinen Hinweis auf eine einheitliche 
Ursache der erhöhten Patientenbestän-
de. Der Anstieg der Bestände verläuft im 
Beobachtungszeitraum relativ linear, ist 
aber in den Ländern höchst unterschied-
lich ausgeprägt. Im Verlauf der Jahre bis 
2003 nahmen die schon 1993 bestehenden 
Unterschiede zwischen den Ländern so-
gar noch weiter zu und zwar sowohl hin-
sichtlich der Entwicklung der Aburtei-
lungs- als auch der Bestandsraten. Auch 
lässt sich der sehr unterschiedliche Be-
standszuwachs in den einzelnen Ländern 
nicht auf nahe liegende Faktoren wie un-
terschiedliche Kriminalitäts- und Abur-
teilungsentwicklungen oder unterschied-
liche Ausgangssituationen zurückführen. 
Diese Faktoren können in einzelnen Län-
dern durchaus bedeutsam sein, die Di-
vergenz der Entwicklungen der Länder 
zeigt aber, dass die forensische Psychia-
trie nicht nur „Opfer“ solcher externer 
Einwirkungen sein muss, sondern dass 
durchaus Steuerungspotenzial vorhan-
den ist. Offensichtlich existieren länder-
spezifische Besonderheiten, die dazu füh-
ren, dass sich in manchen Ländern die Si-
tuation der forensischen Versorgung noch 
relativ problemlos darstellt, während an-
dernorts die Entwicklung kritisch er-

Standardabweichungen von Aburteilungen und Beständen, 1993-2003
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scheint. Die vorliegende Datenanalyse 
zeigt, dass es keine eindeutig ideale Ent-
wicklung einzelner Ländern im Vergleich 
zu anderen („Benchmarking“) gibt, son-
dern dass es jeweils bestimmte Aspekte 
sind, die mehr oder weniger erfolgreich 
bewältigt werden.

Betrachtet man die Input-Seite der fo-
rensischen Versorgungssysteme, so ist zu-
nächst bemerkenswert, dass trotz der ein-
heitlichen Rechtsgrundlage des § 63 StGB 
erheblich unterschiedliche Aburteilungs-
raten in den Ländern zu beobachten sind. 
In der vorliegenden Datenanalyse konn-
te gezeigt werden, dass diese kaum mit 
unterschiedlichen Raten der Gewaltkri-
minalität zusammenhängen. Damit stellt 
sich die Frage, welche Faktoren dann da-
für verantwortlich sind, dass manche Län-
der ihre Aburteilungsrate nahezu „halten“ 
konnten, während es in anderen zu erheb-
lichen Steigerungen kam. Besonders auf-
schlussreich zur Aufklärung der mög-
lichen Ursachen wären Vergleiche zwi-
schen Ländern mit ursprünglich ähnlichen 
Aburteilungsraten (z. B. Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein; s. .	Tab. 2). Wäh-
rend Schleswig-Holstein und Nordrhein-
Westfalen geringe Zunahmen der Abur-
teilungen im Laufe der folgenden 10 Jahre 
hatten, nahmen die Aburteilungen in Nie-
dersachsen (+102%) und Rheinland-Pfalz 
(+153%) erheblich zu. Auch zeigen Länder 

mit in sonstiger Hinsicht ähnlichem sozi-
alpolitischem und sozialökonomischem 
Hintergrund (Baden-Württemberg und 
Bayern) sowohl unterschiedliche Aus-
gangsraten wie auch unterschiedliche 
Entwicklungen. So hatte Bayern im Jah-
re 2003 eine fast doppelt so hohe Abur-
teilungsrate als Baden-Württemberg. Ei-
ne weitere Aufschlüsselung der Ursachen 
solcher unterschiedlicher Entwicklungen 
erfordert weitere hypothesengeleitete Da-
tenerhebungen in den Ländern. Beispiel-
haft seien einige mögliche Linien der Hy-
pothesengenerierung genannt. Die tat-
sächliche Relevanz der im Folgenden skiz-
zierten Faktoren muss offen bleiben. Sie 
sollen vor allem mögliche Ansatzpunkte 
einer weiterführenden vergleichenden fo-
rensischen Versorgungsforschung veran-
schaulichen.

So könnten epidemiologische Faktoren 
in Form unterschiedlicher Inzidenz und 
Prävalenz psychischer Störungen zu un-
terschiedlichen Aburteilungsraten bei-
tragen. Da zumindest bei schizophrenen 
Störungen ein Zusammenhang zwischen 
Urbanität und der Inzidenz angenommen 
werden kann [12], könnten unterschied-
liche „Urbanitätsdichten“ der Bundeslän-
der auch mit unterschiedlicher Inzidenz 
psychischer Störungen einhergehen. Län-
derbezogene und regionale Inzidenz- und 
Prävalenzdaten zu psychischen Störungen 
liegen unseres Wissens leider nicht vor. 

Erste Aussagen dazu sind in unserer Ana-
lyse nur anhand der Stadtstaaten mög-
lich. Erstaunlich sind auch hier die ganz 
unterschiedlichen Entwicklungen. In Bre-
men und Berlin ist eine erhebliche Steige-
rung der Aburteilungen zu verzeichnen, 
während Hamburg unter den drei Län-
dern mit den geringsten Zunahmen ist 
(.	Tab. 2). Dies lässt darauf schließen, 
dass die Rolle der Urbanität bei der De-
liktinzidenz komplexer Natur ist.

Möglicherweise verbergen sich hinter 
den unterschiedlichen Aburteilungsra-
ten auch unterschiedliche justizielle- bzw. 
gutachterliche Strategien. Beispielsweise 
könnten in einem Land persönlichkeits-
gestörte Straftäter eher psychiatrisch be-
gutachtet werden und eine Maßregel an-
geordnet werden, während in einem an-
deren Land solche Täter eher in den „nor-
malen“ Strafvollzug überstellt werden. Ei-
ne auch regional differierende Verurtei-
lungspraxis in der Forensischen Psych-
iatrie wurde bereits von Marneros [13] 
diskutiert. Im Bereich der Allgemeinen 
Psychiatrie behandelte eine Untersuchung 
von Melchinger und Spengler [14] regio-
nale Netzwerke zwischen Justiz und Kli-
niken mit sehr unterschiedlichen Anord-
nungshäufigkeiten der Unterbringungen 
nach UBG in der Psychiatrie. Analoge Si-
tuationen sind auch im Bereich der Maß-
regelanordnung nach § 63 StGB denkbar. 
Die Unterschiede bezüglich Begutachtung 

"Gesamtbelastung" durch Aburteilungen und "Kompensationsleistung"
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und der Frage der Schuldfähigkeit müss-
ten bei der Gruppe psychosekranker, or-
ganisch gestörter und intellektuell behin-
derter Patienten geringer ausfallen, da ei-
ne entsprechende Erkrankung oder Stö-
rung relativ eindeutig diagnostiziert wer-
den kann und folglich die Anordnung ei-
ner Maßregel einheitlicher erfolgen sollte. 
Weitere Ländervergleiche müssten dem-
nach auch Diagnoseverteilungen und Ein-
schätzungen der Schuldfähigkeit inner-
halb der Länder mit einbeziehen.

Auch die Struktur der jeweiligen allge-
meinpsychiatrischen Versorgung in den 
Ländern könnte bei den differierenden 
Aburteilungsraten eine Rolle spielen, da 
eine „delikt- und gewaltsensible“ flächen-
deckende allgemeinpsychiatrische Be-
treuung möglicherweise kriminelle De-
likte durch psychisch Kranke verhindern 
könnte. Auf die potenzielle deliktpräven-
tive Verantwortung der Allgemeinpsychi-
atrie haben Hodgins und Müller-Isberner 
[15] hingewiesen. Insbesondere Patienten 
mit einer schizophrenen Grunderkran-
kung tragen ein erhöhtes Risiko für gewalt-
tätige Handlungen [16, 17]. Gleiche Abur-
teilungsstrategien vorausgesetzt, könnte 
ein geringer Anteil dieser Patientengrup-
pe im Maßregelvollzug darauf hinweisen, 
dass im jeweiligen Bundesland eine adä-
quate allgemeinpsychiatrische Versorgung 
mit deliktpräventivem Effekt vorgehalten 
wird. In der BRD liegen nur einzelne An-
gaben zur Diagnoseverteilung im Maßre-
gelvollzug vor. Seifert und Leygraf [18] fan-
den für Nordrhein-Westfalen einen Anteil 
an schizophrenen Psychosen von 33,7%. In 
Baden-Württemberg [19] stieg der Anteil 
der wegen schizophrener Psychose unter-
gebrachten Patienten von 51% (1997) auf 
60% (2006) an. Ein Vergleich der Dia-
gnosenverteilung im Maßregelvollzug der 
Bundesländer ist deshalb auch hinsichtlich 
möglicher Unterschiede in der allgemein-
psychiatrischen Versorgung sinnvoll.

Betrachtet man die Output-Seite des 
forensischen Systems, stellt sich analog 
zur Input-Seite die Frage, wodurch die 
unterschiedlichen Kompensations-/Ent-
lassleistungen in den Ländern beeinflusst 
werden. Hinweise auf erfolgreiche Kom-
pensationsstrategien können dabei aus 
dem Vergleich von Ländern gezogen wer-
den, die auf ähnlichen „Aburteilungs-
druck“ mit unterschiedlicher Kompensa-

tionsleistung reagieren, z. B. Niedersach-
sen und Baden-Württemberg (.	Abb. 3). 
Auch unabhängig vom unterschiedlichen 
„Aburteilungsdruck“ können Länder mit 
relativ erfolgreicher Kompensationsleis-
tung (Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg) mit Ländern verglichen 
werden, die weniger kompensieren und 
die dementsprechend Bestandszuwächse 
aufweisen (Nordrhein-Westfalen, Nie-
dersachsen, Bremen, Berlin). Die Gene-
rierung von Hypothesen sollte sich auf 
Faktoren richten, von denen anzunehmen 
ist, dass sie auf die Entlassraten einwirken. 
Dabei wäre auch an die schwer erfassbare 
sicherheitspolitische „Philosophie“ der 
forensischen Einrichtungen und die der 
den Maßregelvollzug aussetzenden Ge-
richte zu denken. Um zu klären, ob ei-
ne hohe „Entlassleistung“ tatsächlich ein 
höheres Sicherheitsrisiko bedeutet, ist 
ein Vergleich der Rückfallraten (Wider-
ruf der Aussetzung, erneute Delinquenz) 
der Länder ein erster Ansatzpunkt. Leider 
liegen auch hierzu keine längerfristig und 
systematisch erhobenen Daten, sondern 
nur Untersuchungen aus einzelnen Ein-
richtungen vor (z. B. [20, 21]).

Hinsichtlich der Entlassbarkeit dürf-
ten zudem diagnostische, deliktspezi-
fische und soziale Merkmale der Unter-
gebrachten relevant werden. Hierzu lie-
gen erste Überlegungen und Daten von 
Leygraf [22] zu Patienten mit fehlenden 
Entlassungsperspektiven vor, auf die bei 
einem länderbezogenen Vergleich Bezug 
genommen werden kann.

Ein weiterer die Kompensationsmög-
lichkeiten beeinflussender Faktor dürf-
te in der Aufnahmefähigkeit und -bereit-
schaft der allgemeinpsychiatrischen und 
betreuenden Versorgungslandschaft lie-
gen, die oftmals den „Empfangsraum“ für 
einen ehemaligen Maßregelpatienten be-
reitstellt. Ein Ländervergleich könnte dar-
auf abzielen, die Auswirkungen einer eher 
zentralen oder dezentralen Struktur der fo-
rensischen Versorgung auf die räumliche 
und organisatorische Verzahnung mit all-
gemein- und gemeindepsychiatrischen 
Institutionen zu untersuchen, wodurch 
z. B. Beurlaubungen und (probeweise) 
Entlassungen eher erleichtert oder behin-
dert werden. In diesem Zusammenhang 
wäre auch zu prüfen, zu welchen Anteilen 
es sich bei den jeweiligen Kompensations-

leistungen um eigentliche „Entlassungen“ 
(Aussetzungen nach § 67d StGB) oder um 
Umplatzierungen (z. B. Verlegungen in 
die Allgemeinpsychiatrie) handelt.

Die genannten Beispiele zeigen u. E., 
dass eine genauere vergleichende Analy-
se der in den einzelnen Bundesländern 
anzutreffenden „Maßregelstrategien“ – 
mit jeweils bestimmten Auswirkungen 
auf die Bestandsentwicklungen – ein loh-
nenswerter Ansatzpunkt ist, falls die ak-
tive Gestaltung der weiteren Entwicklung 
im Maßregelvollzug intendiert ist und die 
Steuerung auf empirischer Grundlage er-
folgen soll. Die Analysen müssen dabei 
sowohl die Systeme der Justiz, der allge-
meinen und der forensischen Psychiatrie 
wie auch die Schnittstellen dieser Systeme 
einbeziehen. Eine über die Bundesländer 
hinweg einheitliche Datenbasis zur Erfas-
sung der Diagnose- und Straftatenprofile 
würde bereits die Präzisierung der oben 
skizzierten Hypothesen erleichtern.

Fazit

Die Zunahme von Behandlungsplät-
zen in der forensischen Psychiatrie der 
Bundesrepublik Deutschland ist kei-
ne einheitliche, unausweichliche Fol-
ge von Gesetzesänderungen neueren 
Datums. Zwar ist in allen Bundeslän-
dern ein Zuwachs zu verzeichnen, der 
Anstieg ist jedoch höchst unterschied-
lich. Als ausschließliche Ursachen der di-
vergierenden Bestandsentwicklungen 
konnten unterschiedliche Aburteilungs- 
und Kriminalitätsraten ausgeschlos-
sen werden. Zusammen mit den eben-
falls unterschiedlichen Kompensations-
leistungen der Länder deutet dies darauf 
hin, dass das Ausmaß des Bestandszu-
wachses steuerbar ist. Eine einheitliche 
Datenbasis wäre hilfreich, um die länder-
spezifischen Ursachen der unterschied-
lichen Entwicklungen noch genauer auf-
zuklären und entsprechendes Steue-
rungspotenzial zu erschließen.
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Mit Krebspatienten  
besser kommunizieren
Kommunikationstraining für onkolo-
gisch tätige Ärzte: Projekt KoMPASS 
startet an sieben Krebszentren

Ärzte, die Krebspatienten betreuen, können 

ab sofort an speziellen Kommunikationstrai-

nings teilnehmen. Im Rahmen des Projektes 

KoMPASS (Kommunikative Kompetenz zur 

Verbesserung der Arzt-Patienten-Beziehung 

durch strukturierte Fortbildung) starten in 

Heidelberg und sechs weiteren Krebszentren 

in Deutschland die neuen Fortbildungsan-

gebote. Das Projekt wurde von Ärzten und 

Psychologen des Universitätsklinikums Hei-

delberg initiiert, wird von den Heidelberger 

Experten geleitet und von der Deutschen 

Krebshilfe e.V. gefördert.

Wie vermittele ich meinem Krebspatienten 

die Diagnose? Wie gelingt es, gemeinsame 

Therapieentscheidungen zu treffen? Wie 

gehe ich mit Trauer oder Wut von Patienten 

und Angehörigen um? Eine Krebserkrankung 

ist nicht nur mit körperlichen Folgen, sondern 

auch mit tief greifender Verunsicherung, 

Ängsten und Sorgen verbunden. Dies er-

schwert oft für Ärzte und Patienten gleicher-

maßen eine offene und hilfreiche Kommuni-

kation. Den hohen kommunikativen Anforde-

rungen an onkologisch tätige Ärzte stehen in 

Deutschland bisher nur vereinzelt Fort- und 

Ausbildungsangebote gegenüber.

Mit KoMPASS wurde ein einheitliches und 

effektives Trainingsprogramm für Ärzte in der 

Onkologie entwickelt, dass in der Praxis er-

probt und seine Effektivität wissenschaftlich 

untersucht wird. So soll an Standards ange-

schlossen werden, wie sie z.B. in England und 

der Schweiz bereits mit Erfolg etabliert sind. 

Ziel der deutschen Initiative ist es nicht nur, 

die kommunikative Kompetenz von Ärzten in 

der Onkologie zu verbessern, sondern auch 

die Belastung im Beruf spürbar zu vermin-

dern.

Weitere Informationen und Termine finden 

Sie unter www.kompass-o.de

Quelle:  Universitätsklinikum Heidelberg  

und Medizinischen Fakultät der Universität 

Heidelberg
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